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Dienstaufsichtsbeschwerde gegen 
 
1. Herrn Prof. Dr. Buhk, Leiter der Abteilung Gentechnik im BVL,  
2. Herrn Dr. Bartsch, Stellvertreter von Herrn Prof. Dr. Buhk 
 
 
Sehr geehrter Herr Grugel, 
 
hiermit erheben wir in eigenem Namen 
 
Dienstaufsichtsbeschwerde 
 
gegen den Leiter der Abteilung Gentechnik im BVL, Prof. Hans-Jörg Buhk, und seinen 
Stellvertreter, Dr. Detlef Bartsch.  
 
Darüber hinaus liegen Gründe vor, die geeignet sind, Misstrauen gegen eine unparteiische 
Amtsführung von Herr Prof. Dr. Buhk und Herrn Dr. Bartsch zu rechtfertigen. Es besteht die 
 
Besorgnis der Befangenheit 
 
beider Mitarbeiter. 
 
 
 

Herrn Dr. Grugel  
Präsident 
Bundesamt für Verbraucherschutz und 
Lebensmittelsicherheit 
Rochusstraße 65 
53123 Bonn 

Ihr Zeichen Unser Zeichen Durchwahl Direkt-E-Mail München 
  (089)307749- 0 info@umweltinstitut.org 24. November 2006 
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Anlass unserer Beschwerde ist die jüngst erfolgte Genehmigung eines Freisetzungsversuchs 
mit genmanipuliertem Weizen in Gatersleben (Sachsen-Anhalt). 
Die Abteilung Gentechnik zeigt mit der Zulassung der Freisetzung von genmanipuliertem 
Weizen erneut eine außerordentlich kritiklose Haltung gegenüber der Agro-Gentechnik. Seit 
Jahren betätigen sich die leitenden Beamten Ihres Hauses, statt ihrer Pflicht zur 
Unparteilichkeit zu genügen, als PR-Abteilung zur Förderung der Agro-Gentechnik. Sie sehen 
sich als Multiplikatoren zur Akzeptanzbeschaffung für eine Risikotechnologie, anstatt ihrer 
Aufgabe, an Recht und Gesetz gebunden das Gentechnikgesetz umzusetzen, nachzukommen. 
Dies kann in einem Land, in dem 70 – 80 Prozent der Bevölkerung Gentechnik in der 
Landwirtschaft ablehnen, nicht hingenommen werden.  
Zu den Pflichten der Beamten gehört vornehmlich, sich bei Ausführung ihres Amtes 
ausschließlich von den Interessen der Gemeinschaft leiten zu lassen und ihr Amt unparteiisch 
auszuüben. Sie haben sich jeder Meinungsäußerung zu enthalten, die dem Ansehen ihres 
Amtes abträglich sein könnte. Diese Beamtenpflichten werden von Prof. Buhk und Dr. Bartsch 
seit Jahren missachtet.  
Wir müssen vielmehr feststellen, dass die Leitung der Arbeitsgruppe Gentechnik, die für die 
Genehmigung von Freisetzungsversuchen zuständig ist, seit Jahren ihre Aufgabe darin sieht, 
einer gesellschaftlich nicht gewünschte Technologie zur Akzeptanz zu verhelfen. 
Das Umweltinstitut München e.V. beantragt eine dienstaufsichtliche Würdigung des 
Verhaltens der genannten Beamten auf der Basis der folgenden Ausführungen.  
Das Umweltinstitut München e.V. fordert zudem, die vorstehend genannten Personen wegen 
der Besorgnis der Befangenheit gem. § 21 Abs. 1 VwVfG von ihren Aufgaben zu entbinden. Die 
unter Mitwirkung der Genannten erlassenen Genehmigungsakte sind rechtswidrig.  
Begründung 
 
1. Verhalten der Abteilung Gentechnik in verschiedenen Genehmigungsverfahren zur 
Freisetzung transgener Pflanzen 

a) Freisetzung von genmanipuliertem Weizen in Gatersleben 
b) Freisetzung von Pharma-Kartoffeln in Groß Lüsewitz 
c) Freisetzung von Gen-Raps in Groß Lüsewitz 

2. Befangenheit von Prof. Hans-Jörg Buhk 
3. Befangenheit von Dr. Detlef Bartsch 
 
1. Verhalten der Abteilung Gentechnik in verschiedenen Genehmigungsverfahren zur 
Freisetzung transgener Pflanzen 
Die Abteilung Gentechnik im BVL ist für die Genehmigung von Freisetzungsversuchen mit 
transgenen Pflanzen zuständig. Weder das zuvor zuständige RKI noch die seit 2003 zuständige 
Abteilung Gentechnik beim BVL haben unter der Leitung von Prof. Buhk jemals einen 
Freisetzungsantrag abgelehnt. Dies liegt nach Ansicht des Umweltinstitut München e.V. nicht 
in der Qualität der Anträge oder der Risikolosigkeit der beantragten Versuche begründet. 
Vielmehr schlägt die Zulassungsstelle unter Prof. Buhk und Dr. Bartsch systematisch Bedenken 
anderer Behörden und fundierte wissenschaftliche Kritik an solchen Versuchen in den Wind. 
Die unten stehenden Beispiele aus der Zulassungspraxis des Jahres 2006 sind lediglich ein 
kleiner Ausschnitt. Auch Schlampereien und entstellende Falschangaben in Anträgen der 
Betreiber wurden in der Vergangenheit vom BVL/ RKI stets im Sinne der Betreiberseite 
übergangen. 
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1 a) Freisetzung von genmanipuliertem Weizen in Gatersleben 
Im Genehmigungsverfahren bezüglich der Freisetzung von genmanipuliertem Weizen in 
Gatersleben reagierte das BVL in der Wirtschaftswoche vom 18.09.2006 mit folgenden Worten 
auf die Kritik des Umweltinstitut München und anderer Organisationen: 
„Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit wies die Bedenken zurück. 
Die so genannten Weizensippen würden sich nicht untereinander kreuzen.“ 
Das Argument bezieht sich auf die vom Umweltinstitut München und anderen Organisationen 
beschriebenen Risiken einer Auskreuzung von genmanipuliertem Weizen auf die Bestände der 
benachbarten Genbank und von in unmittelbarer Nähe liegenden Anbauflächen mit 
konventionellem Weizen. Der Abteilungsleiter und sein Stellvertreter tragen die 
Verantwortung für derartige Äußerungen. 
Inhaltlich entbehrt die Aussage des BVL einer validen wissenschaftlichen Grundlage. Wie das 
antragstellende IPK Gatersleben ausführt, sind die Weizenherkünfte grundsätzlich 
miteinander sexuell kompatibel. Die öffentliche Aussage des BVL lässt jedoch darauf 
schließen, dass es in der Abteilung von vornherein einen Beschluss zur Genehmigung des 
besagten Versuchs gab. Implizite Vorabgenehmigungen dieser Art legen den Verdacht der 
Befangenheit und Voreingenommenheit der Abteilung Gentechnik nahe. Denn die Aussage 
negiert einen der wesentlichen Punkte der Einwendungen des Umweltinstitut München und 
von mehr als 30.000 anderer Einwender, nämlich die unverantwortliche Nähe des beantragten 
Versuchs zu den Anbauflächen der Genbank. 
 
1 b) Freisetzung von Pharma-Kartoffeln in Groß Lüsewitz 
Anlässlich der ebenfalls 2006 genehmigten Freisetzung Impfstoff produzierender Kartoffeln in 
Groß Lüsewitz setzte sich die Abteilung Gentechnik im Genehmigungsbescheid über 
gravierende Bedenken anderer Behörden hinweg. Das BVL kommt in seiner 
Sicherheitsbewertung der Freisetzung zu dem Schluss, dass keine schädlichen Einflüsse auf 
Menschen und Tiere sowie für die Umwelt zu erwarten seien. Das Bundesamt für Naturschutz 
als Benehmensbehörde kommt jedoch in seiner Stellungnahme im Gegenteil zum Schluss, dass 
bei der Freisetzung der Pharmazeutika produzierenden Kartoffeln aufgrund der Ausbildung 
giftiger Inhaltsstoffe sowie einer möglichen Ausbreitung schädliche Auswirkungen auf Mensch 
und Natur zu erwarten sind. Aufgrund dieser Risiken sah das BfN die 
Genehmigungsvoraussetzungen als nicht gegeben an und riet dringend von einer Genehmigung 
ab. Diese gravierenden Bedenken wurden von der Abteilung Gentechnik in keiner Weise in 
Betracht gezogen.  
 
1 c) Freisetzung von Gen-Raps in Groß Lüsewitz 
In gleicher Weise sind die genannten Personen als Leiter der Abteilung verantwortlich für die 
Genehmigung eines Freisetzungsversuchs mit genmanipuliertem Raps in Groß Lüsewitz. Diese 
Genehmigung wurde erteilt, nachdem sogar Minister Seehofer eingeräumt hatte, dass Raps 
aufgrund der Vielzahl der Kreuzungspartner keine koexistenzfähige Pflanze ist. Seit vielen 
Jahren wurden in Deutschland aufgrund der Auskreuzungsproblematik keine Versuche mit 
transgenem Raps mehr durchgeführt.  
Auch in diesem Fall hatte das Bundesamt für Naturschutz seine Zustimmung zur Freisetzung 
verweigert. Dennoch wurde die Freisetzung von der Abteilung Gentechnik ohne weitere 
Auflagen und Sicherheitsmaßnahmen genehmigt. 



24. November 2006 
Seite 4 von 8 

Umweltinstitut 

München e.V. 

________________________________________________Verein zur Erforschung und Verminderung der Umweltbelastung____________ 

_ 

Auskreuzungen sind durch diesen Versuch vorprogrammiert. Verantwortlich für etwaige 
Schädigungen von Landwirten und der Umwelt ist erneut die Abteilung Gentechnik. Das 
Umweltinstitut München schließt nicht aus, dass die enge Beziehung der Personen, die 
Gegenstand der Dienstaufsichtsbeschwerde sind, und einer zentralen Figur des 
antragstellenden Vereins FINAB, Dr. Schiemann, zu der Erteilung der Genehmigung geführt 
haben. Die Herren Bartsch, Buhk und Schiemann sind bzw. waren Mitglieder des GMO-Panels 
der Europäischen Lebensmittelsicherheitsbehörde EFSA. Dr. Schiemann ist in seiner Funktion 
bei der BBA zudem direkt beteiligt an der Risikoabschätzung bei Freisetzungsexperimenten 
mit gv-Pflanzen.  
 
FAZIT: 
In allen drei Fällen des laufenden Jahres setzte sich die Abteilung Gentechnik unter der 
Leitung von Prof. Buhk und Dr. Bartsch über fundierte Kritik hinweg und genehmigte 
Freisetzungsanträge gegen den ausdrücklichen Widerstand von Benehmensbehörden und 
fundierte wissenschaftliche Kritik. Eine solche Genehmigungspraxis ist geeignet, Misstrauen 
gegen eine unparteiische Amtsführung zu rechtfertigen. 
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2) Befangenheit von Prof. Hans-Jörg Buhk 
Prof. Hans-Jörg Buhk trat in der Vergangenheit bereits häufig als klarer Befürworter der Agro-
Gentechnik in Erscheinung. So in einem Werbefilm der Gentechnikindustrie aus dem Jahre 
2002. Der Film wurde u.a. von Monsanto, Syngenta, Bayer Crop Science finanziert. In diesem 
Film preist Prof. Buhk die angeblichen ökonomischen Vorteile durch den Anbau von 
gentechnisch verändertem Bt-Mais. 
Zitat: „Wenn sich, wie es sich in den USA gezeigt hat, Bt und die Tatsache, dass die 
Landwirte dort Bt-Mais anbauen, zeigt, dass es für sie einen ökonomischen Vorteil bringt, 
dann bedeutet das, diese Möglichkeit nicht zu haben, eben nicht unter so günstigen 
Bedingungen produzieren zu können. So dass das auf lange Sicht gesehen natürlich auch ein 
Nachteil für den Landwirt hier ist.“ 
Herr Prof. Buhk war zudem Mitglied des vorbereitenden Ausschusses einer u.a. von Bayer, 
KWS, Dupont und BASF gesponserten Gentechnik-Konferenz im Jahre 2004. Die 
Gentechnikpromotion war bei dieser Veranstaltung, der ABIC 2004, Programm. Laut 
Selbstdarstellung der Veranstalter ist die ABIC  
„eine der wichtigsten Konferenzen im Bereich landwirtschaftliche Biotechnologie. Dieses 
Forum wurde für die Diskussion von Ergebnissen aus Forschung und Entwicklung geschaffen, 
um Kooperationen zwischen akademischen Einrichtungen und Industriepartnern zu 
ermöglichen, damit der Transfer von Laborergebnissen in den industriellen Maßstab 
beschleunigt werden kann. Daneben soll die Veranstaltung die Akzeptanz der Biotechnologie 
im öffentlichen Meinungsbild verbessern.“ 1 
Akzeptanzförderung für die Agro-Gentechnik ist jedoch in keiner Weise Aufgabe eines 
Beamten. 
Prof. Buhk lässt auch bei diversen weiteren Anlässen keinen Zweifel an seiner Haltung 
gegenüber der Agro-Gentechnik. Schon Ende der 1990er Jahr wusste er z.B., dass Gentechnik 
grundsätzlich sicher ist. Zitat: 
„Auf diese Weise können die Lebewesen, die unserer Ernährung als Basis dienen, gezielt mit 
Eigenschaften ausgestattet werden, die unsere Lebensmittel qualitativ verbessern und 
sowohl wirtschaftliche als auch ökologische Vorteile bei der Erzeugung und Verarbeitung 
erwarten lassen. [...].Kaum eine neue Technik ist bisher so ausgiebig auf mögliche Risiken 
getestet worden wie die Gentechnik, und noch nie gab es Lebensmittel zu kaufen, die so 
umfassende Prüfverfahren durchlaufen mussten wie Lebensmittel, die mit Hilfe der 
Gentechnik hergestellt wurden oder GVO enthalten. Ich denke, die Ängste vieler deutscher 
Mitbürger kommen "aus dem Bauch" und sind oft durch fehlendes Wissen hervorgerufen.“ 2 
Diese Argumentation ist an eine bekannte und durchschaubare Public Relations-
Argumentation der Gentechnikindustrie angelehnt. Argumente dieser Güteklasse aus dem 
Munde eines für die Genehmigung zuständigen Spitzenbeamten machen für jeden erkennbar, 
in welchem Geiste in der Abteilung Gentechnik über Freisetzungsanträge entschieden wird. 
Das Vertrauen der Öffentlichkeit in das BVL ist daher seit langem und aus gutem Grunde 
äußerst gering. 
Prof. Buhk ist ebenfalls Unterzeichner des Manifests Gentechnik befürwortender  
Wissenschaftler und Lobbyisten, das von dem bekannten Gentechnik-Lobbyisten Prof. Prakash 
formuliert wurde. Bereits die Website, auf der das Manifest beworben wird, wirbt mit der 
Schlagzeile: „Supporting Biotechnology in Agriculture“. In dem Manifest3 wird aggressiv 

                                                 
1 http://www.phytowelt.de/deutsch/abic_d.html 
2 www.margarine-institut.de/faq/beiexpertennachgefragt/exp_buhk1.htm 
3 http://www.agbioworld.org/declaration/petition/petition.php 
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Werbung für die Agro-Gentechnik gemacht. Unter anderem wird Agro-Gentechnik als 
umweltfreundlich, sicher und präzise verherrlicht. 
Die aktuelle Regulierung von GVO wird gelobt, darüber hinaus eine goldene Zukunft in Form 
von GVO mit verbesserten Nährwerten, gesünderen Ölen, höheren Vitamingehalten, längerer 
Haltbarkeit entworfen. 
Auch das Argument, dass mit Gentechnik der Welthunger bekämpft werden könne, wird in 
dem Manifest als Legitimation für eine angeblich nötige Forcierung dieser Technologie im 
weltweiten Maßstab gebraucht.  
Höchst bedenklich und ebenfalls dienstrechtlich zu würdigen ist die Forderung des Manifests, 
die in der EU gültigen Reglementierungen der Agro-Gentechnik aufzugeben und durch weitaus 
schwächere Regeln für Gentech-Pflanzen zu ersetzen, wie sie z.B. in Kanada gelten.  
Zu diesem Zweck, so der Text des Manifests, soll bei der Zulassung nicht mehr beachtet 
werden, ob diese mit gentechnischen oder konventionellen Methoden erzeugt wurden. 
Prof. Buhk erklärt mit der Unterschrift unter das Manifest der Gentechnik-Apologeten seine 
Ablehnung der in der EU gültigen Sicherheitsmaßnahmen und gesetzlichen Grundlagen für den 
Einsatz der Agro-Gentechnik. Die hier zum Ausdruck kommende Haltung ist für einen zur 
Gesetzestreue verpflichteten Beamten nicht hinnehmbar. 
Prof. Buhk ist zudem ein prominenter Unterstützer der von der Gentechnikindustrie 
gesponserten Initiative „Public Research & Regulation Initiative (PRRI)“. Diese versucht auf 
internationaler Ebene, unter dem Deckmantel der Objektivität der öffentlichen Forschung, 
eine Schwächung der gültigen Biosafety-Regime zu erreichen. Unter anderem setzt sie sich für 
den Ausschluss der Öffentlichkeit aus Entscheidungen über GVO ein. 
Die Initiative wird u.a. gesponsert von 
¾ ISAAA 
¾ Syngenta Stiftung 
¾ CropLife International 
¾ US Grain Council 
¾ der US-Regierung  
¾ Donald Danforth Plant Science Centre (DDPSC), das wiederum direkt von Monsanto 

finanziert wird 
¾ verschiedenen weiteren Biotechnologie-Vereinigungen und -Verbänden 

Zentrale Figur der Public Research & Regulation Initiative (PRRI) ist der Schweizer Klaus 
Ammann, der seit vielen Jahren als uneingeschränkter Förderer und Befürworter der Agro-
Gentechnik auftritt. Als weitere prominente Pro-Gentechnikaktivisten firmieren im „Steering 
Committee“ der PRRI unter anderem: 
Dr. Roger N. Beachy, Donald Danforth Plant Science Center, United States 
Willy de Greef, International Food Policy Research Institute, ehemals Syngenta 
Unter anderem vertritt die PRRI eine sehr positive Haltung gegenüber den Genetic Use 
Restriction Technologies (GURTs), für die international de-facto ein Anbaumoratorium 
besteht. 
Auch in diesem Fall müssen wir fragen, wie es sein kann, dass ein der Objektivität 
verpflichteter Spitzenbeamter des BVL eine Gruppierung unterstützt, deren Ziel die 
Akzeptanzförderung der Agro-Gentechnik ist. 
Uns erscheint es als unabweisbar, dass Prof. Buhk befangen ist. Die Glaubwürdigkeit des BVL 
in Genehmigungsverfahren zur Freisetzung genmanipulierter Pflanzen ist unter seiner Leitung 
nicht herzustellen.  
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3) Befangenheit von Dr. Detlef Bartsch 
Dr. Detlef Bartsch ist stellvertretender Leiter der Abteilung Gentechnik beim Bundesamt für 
Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) und zuständig für die Sicherheit von 
Genpflanzen. 
Herr Dr. Bartsch ist ebenfalls im bereits erwähnten Werbevideo zu sehen. Die Tatsache, dass 
Dr. Bartsch zum Zeitpunkt der Filmproduktion noch an der Universität Aachen wirkte, macht 
die Sache keineswegs weniger kritisch. Denn einen bekennenden Gentechnik-Verfechter 
bewusst an die Spitze einer Behörde zur Regulierung von GVO zu setzen, lässt auf eine 
geplante Übernahme relevanter Positionen im Genehmigungsprozess durch die Gentechnik 
propagierende Wissenschaftler schließen. 
Auch in einer Sendung im Deutschlandfunk wird eine beliebte PR-Strategie der Gentechnik-
Lobbyisten von Dr. Bartsch in mustergültiger Form durchexerziert. Bezüglich des 
bevorstehenden Eindringens des Maiswurzelbohrers (das Insekt schaffte den Sprung aus den 
USA nach Ex-Jugoslawien) auf deutsches Staatsgebiet verlautbart Dr. Bartsch am 08.12.2003: 
"Dann haben wir eigentlich nur noch die Wahl, den Maisanbau ganz aufzugeben, oder 
umfangreich Insektizide einzusetzen. Oder aber wir setzen eine neu entwickelte BT-
Maissorte ein. Mehr Optionen bleiben nicht."4 
Ein Beamter, dessen Aufgabe es ist, das Leben und die Gesundheit von Menschen und die 
Umwelt in ihrem Wirkungsgefüge vor schädlichen Auswirkungen gentechnischer Verfahren zu 
schützen (§ 1 Nr.1 Gentechnikgesetz) sollte eigentlich nicht die Alternativlosigkeit der 
Gentechnik betonen. Abgesehen von der inhaltlichen Schwäche des Arguments – die 
Bekämpfung des Maiswurzelbohrers kann mit klassischen Methoden wie Fruchtfolge und 
geeignete Bodenbearbeitung erfolgen, stellt sich die Frage, wessen Interessen Dr. Bartsch bei 
seiner Argumentation für den Einsatz der Agro-Gentechnik vertritt. 
Dr. Bartsch ist zudem in ein höchst fragwürdiges Projekt namens Transcontainer involviert, 
das aus Mitteln des 6.RFP der EU gefördert wird.5 Transcontainer soll Methoden zum so 
genannten „Biologischen Contaniment“ entwickeln. U.a. wird dabei an GURTs-Technologien 
gearbeitet, zu denen die international geächtete Terminator-Technologie zählt. 
Gewächshausversuche mit genmanipulierten Pflanzen sind geplant.  
Ziel von Transcontainer ist u.a. die Akzeptanzförderung für die sogenannte „Koexistenz“ 
mittels des Einsatzes biologischer Containment-Strategien zu erhöhen. 6 Damit wird direkt 
Werbung für den Einsatz von GVO in der europäischen Landwirtschaft gemacht. 
Das BVL ist einziger deutscher Teilnehmer bei Transcontainer. Ansprechpartner ist Dr. 
Bartsch.  
Das Umweltinstitut München e.V. fragt diesbezüglich, wie es sein kann, dass Dr. Bartsch, als 
Beamter zur Unparteilichkeit verpflichtet, unter dem Deckmantel des fraglichen EU-Projekts 
aktiv Gentechnik propagieren kann. 
Weiterhin geht es bei dem Projekt ausdrücklich um Produktentwicklung. Die Aufgaben des 
BVL im Bereich der Gentechnik werden auf der Website folgendermaßen beschrieben: 
 „Das BVL ist Geschäftsstelle der Zentralen Kommission für die Biologische Sicherheit und 
berät in dieser Funktion Bundesregierung und Bundesländer. Die Freisetzung gentechnisch 
veränderter Organismen (GVO) für wissenschaftliche Versuche muss vom BVL genehmigt 
werden. Sollen GVO für kommerzielle Zwecke angebaut werden, so gibt das BVL als nationale 

                                                 
4 www.dradio.de/dlf/sendungen/forschak/220077 
5 www.transcontainer.org 
6 “Enhancing understanding and acceptance, by stakeholders and the general public, of co-existence through biological 
containment strategies”, s.o. 
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Behörde im gemeinschaftlichen Genehmigungsverfahren der EU eine Stellungnahme ab. 
Ferner managt das BVL für Deutschland den internationalen Informationsaustausch über 
lebende GVO im Biosafety Clearing House.“7 
Eine aktive Beteiligung an der Entwicklung von neuartigen GVO unter aktiver Beteiligung der 
Agro-Industrie (im Fall von Transcontainer die Firma DLG Trifolium) ist in diesen Aufgaben 
nicht vorgesehen. Wir bitten Sie zu prüfen, ob sich die Beteiligung einer 
Genehmigungsbehörde an der Produktentwicklung von GVO mit den Befugnissen des Amtes 
vereinbaren lässt. 
Auch die Befangenheit von Dr. Bartsch erscheint uns aus den erwähnten Gründen evident. Die 
Glaubwürdigkeit des BVL in Genehmigungsverfahren zur Freisetzung genmanipulierter 
Pflanzen ist unter seiner Leitung nicht herzustellen. 
 
Bitte informieren Sie uns über die von Ihnen eingeleiteten Schritte. 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
 
 
Harald Nestler  Christina Hacker  Andreas Bauer 
Vorstand   Vorstand   Fachreferent Gentechnik 
 
 
Kopie an: 
 
Herrn Minister  
Horst Seehofer 
Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
Wilhelmstr. 54 
10117 Berlin 

                                                 
7http://www.bvl.bund.de/cln_007/nn_495478/DE/07__DasBundesamt/02__Aufgaben/aufgaben__node.html__nnn=true 
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Gesetze, Verordnungen und Richtlinien

Zulassung gentechnisch 
veränderter Pflanzen

Ob zu Versuchszwecken oder zur kommerziellen Verwertung:
Jede gentechnische Veränderung einer Pflanze – und erst
recht deren Freisetzung in die Umwelt – unterliegt gesetz-
lichen Regelungen und Verordnungen. Der folgende Beitrag
stellt die derzeit in Deutschland geltenden Richtlinien, Ver-
ordnungen und Gesetze vor und beschreibt die Maßnahmen,
die zu einer Harmonisierung mit europäischen und interna-
tionalen Bestimmungen notwendig sind.
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D
er Umgang mit gentechnisch
veränderten Organismen
(GVO) ist in Deutschland seit

dem Jahr 1978 rechtlich geregelt.
Zunächst waren die von der Bundes-
regierung herausgegebenen „Richt-
linien zum Schutz vor Gefahren
durch in in-vitro neukombinierte
Nukleinsäuren“ maßgebend, ab Juli
1990 wurden diese dann
durch das Gentechnikge-
setz (GenTG) abgelöst.

Das Gentechnikgesetz
regelt jeglichen Umgang
mit gentechnisch verän-
derten Organismen und
unterscheidet drei For-
men von Aktivitäten:
■  gentechnische Arbei-

ten in geschlossenen
Anlagen,

■  die zeitlich und räumlich
begrenzte Freisetzung von gen-
technisch veränderten Organis-
men,

■  Inverkehrbringen von gentech-
nisch veränderten Organismen
oder Produkten, die solche ent-
halten.

Unter gentechnischen Arbeiten ver-
steht man sowohl die Erzeugung
von gentechnisch veränderten Orga-
nismen als auch ihre Verwendung,
Vermehrung, Lagerung, Zerstörung
oder Entsorgung und ihren inner-
betrieblichen Transport, soweit noch
keine Genehmigung für die Frei-
setzung oder das Inverkehrbringen
zu anderen Zwecken vorliegt. Diese 
Arbeiten dürfen nur in gesicherten
und entsprechend den Sicherheits-
stufen 1 bis 4 gekennzeichneten 
Anlagen durchgeführt werden, die
angemeldet beziehungsweise ge-
nehmigt sein müssen.

Als Freisetzung ist das absichtli-
che Ausbringen von GVO in die
Umwelt definiert, sofern noch keine
entsprechende Genehmigung für
das Inverkehrbringen erteilt wurde.
Im Unterschied zum Inverkehrbrin-
gen erfolgen Freisetzungen von
gentechnisch veränderten Orga-
nismen unter Bedingungen, die 
eine zeitliche und räumliche
Begrenzung solcher Ver-
suche sicherstellen.

Als Inverkehrbrin-
gen von GVO – das
schließt auch GVO-hal-
tige Produkte mit ein –

gilt die Abgabe an Dritte und das
Verbringen in den Geltungsbereich
des Gesetzes, soweit die GVO nicht
zur ausschließlichen Verwendung in
gentechnischen Anlagen bestimmt
oder Gegenstand einer genehmig-
ten Freisetzung sind.

Das Gentechnikgesetz mit seinen
Verordnungen setzt die Richtlinien

der Europäischen Union 90/
219/EWG (gentechnisch verän-
derte Mikroorganismen in ge-
schlossenen Systemen) und
90/220/EWG (Freisetzungen und

Inverkehrbringen von GVO) in
nationales Recht um. Durch
die derzeitige Novellierung
des GenTG wird künftig auch
die neue EU-Richtlinie
2001/18/EG (Richtlinie über die
absichtliche Freisetzung gene-

tisch veränderter Organismen in
die Umwelt) im deutschem Recht
verankert werden. Durch EU-konfor-
me Auslegung des Gentechnikge-
setzes werden aber bereits heute
die wesentlichen Elemente dieser
Richtlinie auch in Deutschland ange-
wandt. Dies ist notwendig, um die
EU-gemeinschaftlichen Verfahren zu
Anträgen auf Genehmigung des In-
verkehrbringens von GVO – ein-
schließlich gentechnisch veränder-
ter Pflanzen – überhaupt durchfüh-
ren zu können.

Außerdem sind seit April 2004
noch zwei neue EU-Verordnungen
(VO) anzuwenden. Die Verordnung
(EU) 1829/2003  zu gentechnisch
veränderten Lebens- und Futter-
mitteln (EU-VO L+F) ist eine spe-
zialgesetzliche Regelung für das In-
verkehrbringen von GVO für Le-
bensmittel- und Futtermittelzwecke.
Die Verordnung (EU) 1830/2000 
zur Rückverfolgbarkeit und Kenn-
zeichnung von GVO und zur Rück-
verfolgbarkeit von aus GVO her-
gestellten Lebens- und Futtermitteln
(EU-VO R+K) sowie zur Änderung
der Richtlinie 2001/18/EG bildet ei-
nen überspannenden Bogen über
die Richtlinie 2001/18/EG und die
EU-VO L+F. Die Verordnung EU-VO

L+F erfasst auch Lebens-
und Futtermittel, die aus

GVO hergestellt wur-
den und keine leben-
den GVO enthalten,
und ist in dieser Hin-
sicht noch weiter rei-

chend als die Richtlinie 2001/18/EG.
In Bezug auf die Genehmigungs-
anforderungen von lebenden GVO, 
die für Lebens- und Futtermittel-
zwecke verwendet werden, verweist
die Verordnung auf die Richtlinie
2001/18/EG, das heißt, die Geneh-
migungsverfahren für solche GVO
können künftig nach der VO (EU)
1829/2003 unter Einbeziehung der
Anforderungen der Richtlinie 2001/
18/EG erfolgen.

Neben den neuen Verordnungen
der Europäischen Union zu gen-
technisch veränderten Lebens- und
Futtermitteln und zur Kennzeich-
nung und Rückverfolgbarkeit ist En-
de November 2003 eine Verordnung
über „grenzüberschreitende Ver-
bringung von gentechnisch
veränderten Organismen“
in Kraft getreten ((EG) Nr.
1946/2003). Mit ihr wird das
Cartagena Protocol on Bio-
safety der UN-Konven-
tion über Biodiversität er-
gänzend zu den oben 
genannten EU-Regelun-
gen umgesetzt. Diese
Verordnung betrifft ins-
besondere den Export
von gentechnisch verän-
derten Organismen aus
der EU in andere Staaten.
Für Exporte in Staaten, die
das Protokoll ratifiziert
haben, gelten die Ver-
pflichtungen des Carta-
gena-Protokolls. Da je-
doch die Verordnung der
EU nicht zwischen Staaten
unterscheidet, die das Carta-
gena-Protokoll ratifiziert bezie-
hungsweise nicht ratifiziert haben,
kann sie dahingehend interpretiert
werden, dass bei GVO-Exporten 
aus EU-Ländern ungeachtet des 
Empfängerlandes die Cartagena-
Verpflichtungen immer einzuhalten
sind.

Kennzeichnung und
Schwellenwerte

Die Richtlinie 2001/18/EG erweitert
die bestehenden Kennzeichnungs-
vorschriften für gentechnisch ver-
änderte Organismen und ermög-
licht es, Schwellenwerte für die
Kennzeichnungspflicht für solche



GVO zu verabschieden, die in der
EU in Verkehr gebracht werden dür-
fen. Daraus wird der Umkehr-
schluss gezogen, dass der Schwel-
lenwert für in der EU nicht geneh-
migte gentechnisch veränderte Or-
ganismen gleich Null ist. Diese
Interpretation, die auch von
den Bundesländern 
im Länderausschuss Gen-
technik übernommen 
wurde, führt allerdings 
zu einem Konflikt. Denn
trotz Isolationsmaßnah-
men kann ein Eintrag von
transgenen Pollen aus
Freisetzungsflächen in Kul-
turen von konventionell
gezüchteten Sorten nicht
völlig verhindert werden.
Ein solcher Polleneintrag
wird jedoch bei der Sicher-
heitsbewertung des Freisetzungs-
vorhabens mit berücksichtigt. 

Aus der Sicht des Robert Koch
Instituts – bis Ende März 2004 die
zuständige Behörde – ist ein Eintrag
von gentechnischen Veränderun-
gen in konventionelle Sorten eine
mit der Freisetzung in Kauf genom-
mene und genehmigte Folge einer
Freisetzungsgenehmigung. Einige
Überwachungsbehörden der
Bundesländer betrachten das Inver-
kehrbringen von Erntegut mit sol-
chen Einträgen jedoch als geneh-
migungsbedürftig und somit als
nicht als zulässig. Diese Frage be-
darf einer EU-einheitlichen Rege-
lung und sollte nicht national unter-
schiedlich entschieden werden.

Schwellenwert 0,9 Prozent

Die EU-Verordnung R+K regelt die
Kennzeichnung von in den Verkehr
gebrachten GVO-haltigen Produk-
ten und Lebens- und Futtermitteln,
die aus gentechnisch veränderten
Organismen hergestellt wurden. Ei-

ne Kennzeichnungspflicht entfällt,
wenn nur unvermeidbare Spuren
von GVO unterhalb eines gemein-
schaftlich festgelegten Schwellen-
wertes in einem Produkt vorkom-
men und diese Spuren den gelten-
den Schwellenwert (derzeit 0,9 
Prozent) nicht überschreiten. Die-
ser Schwellenwert bezieht sich auf
den Anteil der GVO im gesamten
Produkt, einschließlich solcher Pro-
dukte, die für die unmittelbare 
Verwendung als Lebens- oder Fut-
termittel oder zur Verarbeitung 
vorgesehen sind. Im Falle von zu-
sammengesetzten Lebens- oder 
Futtermitteln bezieht sich der Schwel-

lenwert von 0,9 Prozent auf die
Lebensmittelzutat bezie-
hungsweise den Futtermit-
telbestandteil. Enthält zum

Beispiel ein Futtermittel zehn
Prozent Sojaschrot, so darf
der Anteil von gentech-
nisch veränderten Sojabe-
standteilen im Schrot 0,9

Prozent nicht überschrei-
ten, wenn es kennzeich-
nungsfrei bleiben soll. Da-
mit läge in diesem Beispiel

der Schwellenwert bezogen
auf das gesamte Futtermittel

bei 0,09 Prozent. Bei einem Anteil
von 0,1 Prozent transgenem Soja in
diesem Futtermittel wäre also eine
Kennzeichnung bereits erforder-
lich, während ein nur aus Soja be-
stehendes Futtermittel mit bespiels-
weise 0,8 Prozent transgenem 
Anteil noch nicht gekennzeichnet
werden muss.

Die Bestimmungen zur Kenn-
zeichnung von Lebensmitteln, 
die GVO oder GVO-Bestandteile
enthalten, gelten für Lebensmit-
tel, die als solche an den Endver-
braucher oder an Anbieter von
Gemeinschaftsverpflegung
(Großküchen, Restaurants etc.)
abgegeben werden. Die Verpa-
ckung oder das Behältnis, in der
das Lebensmittel angeboten wird,
muss den Vermerk „Dieses Pro-
dukt enthält genetisch veränderte
Organismen“ oder „Dieses 
Produkt enthält (Soja etc.), gene-
tisch verändert“ tragen.

Beim Inverkehrbringen eines
aus GVO hergestellten Lebens- oder
Futtermittels müssen folgende An-
gaben schriftlich vermerkt werden:

a) jede einzelne aus GVO hergestell-
te Lebensmittelzutat;
b) jedes einzelne aus GVO herge-
stellte Futtermittel-Ausgangserzeug-
nis oder jeder einzelne Zusatzstoff,
der aus GVO hergestellt wurde;
c) bei Produkten ohne Zutatenver-
zeichnis die Angabe, dass das Pro-
dukt aus GVO hergestellt wurde.

Zur Rückverfolgbarkeit der aus
GVO hergestellten Lebens- und 
Futtermittel müssen Systeme und
Verfahren vorhanden sein, mit 
denen diese Angaben gespeichert
werden können und mindestens
fünf Jahre nach jeder Transaktion
ermittelt werden kann, wer solche
Produkte an wen abgegeben hat.

In den vorliegenden Regelungen
sind noch keine Schwellenwerte 
für GVO in Saatgut vorgesehen, die
EU-Kommission hat aber eine Än-
derung der Verordnung über Saat-
gutreinheit angekündigt. Auch 
diese Verordnung wird nochmals
die Richtlinie 2001/18/EG ändern
müssen, wenn sie Schwellenwerte
für gentechnisch veränderte Orga-
nismen einführen soll. Wahrschein-
lich werden im Verordnungsentwurf
nur Schwellenwerte für in der EU
zugelassene GVO vorgesehen, nicht
aber für solche, die nur außerhalb
der EU zum Inverkehrbringen zuge-
lassen sind.

Die Umsetzung des Cartagena
Protocol on Biosafety wird bereits
seit geraumer Zeit vorbereitet. 
Der Artikel 18 (Handling, Transport, 
Packaging, and Identification of 
Living Modified Organisms) sieht
eine Kennzeichnung von GVO vor.

Für transgene Produkte, die
für die direkte Verwendung
als Lebens- oder Futtermit-
tel oder zur direkten Ver-
arbeitung vorgesehen
sind, und solche, die GVO
enthalten (können), ist 
zunächst eine Kennzeich-
nung  im Sinne von „may

contain ...“ (kann  ... ent-
halten) vorgesehen. Diese Vor-

schrift kann unterschiedlich ausge-
legt werden. Zum Beispiel:
a) Alle vorhandenen oder möglicher-
weise vorhandenen GVO werden
wie folgt aufgeführt „product may
contain GM 1,  GM 2 ...“ (Produkt
kann GV 1, GV 2 ... enthalten)  
oder
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b) nur „product may contain living
modified organisms“ (Produkt kann
lebende gentechnisch modifizierte
Organismen enthalten).

Es ist zu erwarten, dass eine 
große Mehrheit der Cartagena-Ver-
tragsstaaten die erste Variante for-
dern wird. Ein Schwellenwert, bei
dessen Unterschreitung der betref-
fende GVO nicht mehr unter „may
contain ...” angegeben werden
muss, könnte die Kompromissfin-
dung zur Interpretation und Durch-
führung der Regelungen des Carta-
gena-Protokolls erleichtern.

Für Saatgut, das gemäß den 
Bestimmungen des Cartagena-
Protokolls exportiert oder impor-
tiert werden soll, sind bilaterale
Verfahren zwischen dem Export-
und Importland vorgesehen.
Auch hier soll eine Kennzeich-
nung erfolgen. Unvermeidliche
Spuren von GVO in konventionel-
lem Saatgut sind nicht ausdrücklich
geregelt.
Eine Interpretation, dass GVO-Spu-
ren im Saatgut das bilaterale Ver-
fahren zwischen Import- und Ex-
portland in Gang setzen, ist durch-
aus vorstellbar. Insoweit ähnelt die-
se Problematik der Situation in der
EU bezüglich Spuren von in der 
EU nicht genehmigten GVO im Saat-
gut. Deshalb wäre es auch für die-
sen Teil des Cartagena-Protokolls an-
gezeigt, Schwellenwerte in Erwä-
gung zu ziehen.

Eine gegenseitige Anerkennung
der nach dem Cartagena-Protokoll
in den Vertragsstaaten zugelasse-
nen gentechnisch veränderten Or-
ganismen ist nicht vorgesehen. 
Es wäre zu überlegen, ob in der EU
nicht zumindest für alle entspre-
chend den Standards des Cartagena-
Protokolls geprüften GVO Schwel-
lenwerte etabliert werden sollten,
bei deren Unterschreitung die Zu-
lassungspflicht entfällt.

Die derzeit vorgesehenen Rege-
lungen zu GVO-Schwellenwerten
erscheinen aus Gründen
der Praktikabilität
nicht ausreichend.
Es ist zu unterschei-
den zwischen
Schwellenwerten,
bei deren Unter-
schreitung nur eine
Kennzeichnungs-

pflicht ausgelöst wird, und Schwel-
lenwerten, bei deren Überschrei-
tung eine Genehmigung erforder-
lich wird beziehungsweise das Ver-
kehrsverbot einsetzt.

Schwellenwerte, deren Über-
schreitung künftig die Kennzeich-
nungspflicht nach Richtlinie 2001/

18/EG beziehungsweise
der EU-Verordnung

auslösen werden,
bedingen dann
aber nicht nur die

Kennzeichnung als
solche, sondern

werden darüber
hinaus das in
der künftigen
EU-Verordnung

vorgesehene
Verfahren zur
Rückverfolgbar-
keit auslösen –
ein Prozess, der

mit erheblichem
zeitlichen, administra-

tiven und finanziellen Aufwand 
verbunden sein kann.

Die genannten Gesetze, Verordnun-

gen und Richtlinien können im

Internet eingesehen werden:

§ EU-Richtlinie 90/219/EWG des
Rates vom 23. April 1990 über die
Anwendung genetisch veränderter
Mikroorganismen in geschlossenen
Systemen. Sie regelt den Umgang
mit gentechnisch veränderten
Mikroorganismen in Laboren, Ge-
wächshäusern und Produktionsan-
lagen.
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga
_doc?smartapi!celexapi!prod!
CELEXnumdoc&lg=DE&numdoc=
31990L0219&model=guichett

§ Gesetz zur Regelung der 

Gentechnik (Gentechnikgesetz):

Anfang 2005 tritt ein novelliertes
Gentechnikgesetz in Kraft. Hauptan-
liegen dieses Gesetzes ist es, die
gentechnikfreie konventionelle und

ökologische Landwirtschaft vor
Auskreuzungen, Beimischun-
gen und sonstigen Einträgen
von GVO zu schützen. Der An-
bau von GVO wird strikten Re-

gelungen unterworfen, wodurch
eine „schleichende“ Ausbrei-
tung der Agro-Gentechnik

unterbunden werden soll.
www.transgen.de/pdf/recht/
GenTG-neu_lesefassung.pdf

§ Richtlinie 2001/18/EG 

des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 12. März 2001 
(„Freisetzungsrichtlinie“) über die
absichtliche Freisetzung genetisch
veränderter Organismen in die 
Umwelt und zur Aufhebung der
Richtlinie 90/220/EWG des Rates.
www.transgen.de/pdf/recht/
2001-18_FSRL.pdf

§ EU-Verordnung1829/2003 

(EU-VO L+F) des Europäischen Par-
laments und des Rates über gene-
tisch veränderte Lebens- und Futter-
mittel vom 22. September 2003.
Diese Verordnung regelt die Zulas-
sung und Kennzeichnung von GVO-
Lebens- und Futtermitteln. Sie 
ist seit 18. April 2004 in allen EU-
Mitgliedstaaten wirksam.
www.transgen.de/pdf/recht/
2003-1829_gmo-lebens-und-
futtermittel.pdf

§ EU-Verordnung Nr. 1830/2003

(EU-VO R+K) des Europäischen Par-
laments und des Rates über die
Rückverfolgbarkeit und Kennzeich-
nung genetisch veränderter Orga-
nismen und über die Rückverfolg-
barkeit von aus genetisch veränder-
ten Organismen hergestellten Le-
bensmitteln und Futtermitteln
sowie zur Änderung der Richtlinie
2001/18/EG.
www.transgen.de/pdf/recht/2003-
1830_gmo_rueckverfolgbarkeit.pdf

§ Verordnung (EG) 1946/2003 des
Europäischen Parlaments und des
Rates vom 15. Juli 2003 über grenz-
überschreitende Verbringungen 
genetisch veränderter Organismen.
http://europa.eu.int/eur-lex/de/
archive/2003/l_28720031105de.
html

Weitere Informationen im Internet:

Robert-Koch-Institut
www.rki.de/GENTEC/GENTEC.HTM

Bundesministerium für Verbraucherschutz,
Ernährung und Landwirtschaft (BMVEL)
www.verbraucherministerium.de, Rubrik
„Agro-Gentechnik“
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Die AutorInnen danken allen ExpertInnen, die mit ihrem Rat und Sachwissen zu diesem 
Report beigetragen haben. Sie hoffen, dass Politik und Öffentlichkeit das Thema aufgreift 
und es dabei nicht nur zu einer Diskussion um die Verantwortung einzelner Personen 
kommt, sondern die Gesellschaft letztlich insgesamt neue und bessere Möglichkeiten 
findet, mit dem strittigen Thema Agro-Gentechnik umzugehen.  
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Das politische Primat dieser unkritischen Technologie- und Industrie-Förderung führte 
schon zu Zeiten der Kohl-Regierung zu offenkundig problematischen Entwicklungen bei 
den Behörden – nicht nur im Bereich der Agro-Gentechnik, sondern generell im Chemie- 
und Pharmabereich. In der Folge kam es 1994 zur Auflösung des Bundesgesundheitsamts 
(BGA), das unter anderem für Bereiche wie Pharma, Gentechnik und 
Seuchenbekämpfung zuständig war, weil es zwischen den Behörden und der Industrie 
eine zu geringe Distanz gegeben hatte. Nachfolgend übernahm das ursprünglich zum 
BGA gehörende Robert Koch Institut (RKI) vie le Aufgaben des BGA, unter anderem auch 
die Gentechnik.  

Die Zuständigkeit für den Bereich der Agro-Gentechnik wechselte 2003 unter der rot-
grünen Regierung vom Gesundheitsministerium zum Landwirtschaftsministerium. Im 
Zuge dieser Neustrukturierung war nicht mehr das RKI als nachgeordnete Behörde des 
Gesundheitsministeriums zuständig für die Agro-Gentechnik, sondern das neu 
geschaffene Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL).25 Trotz 
des Wechsels der Behörden waren aber auch nach der Umstrukturierung noch zentrale 
Personen wie zum Beispiel Hans-Jörg Buhk oder Marianna Schauzu, die vormals bereits 
beim RKI waren, mit der Risikobewertung gentechnisch veränderter Pflanzen befasst.  

Unter der rot-grünen Bundesregierung wurden verschiedene Hinweise auf mögliche 
Interessensverquickungen in diesem Bereich öffentlich. Bekannt geworden sind hier 
insbesondere Berichte über Hans-Jörg Buhk, der schon im RKI mit dem Aufbau der 
Fachabteilung Gentechnik betraut war, über Marianna Schauzu, die ebenfalls am RKI 
gearbeitet hatte, und über Joachim Schiemann von der Biologischen Bundesanstalt (BBA, 
jetzt JKI):  

Hans Jörg Buhk wurde 2002 vom damals zuständigen Bundesministerium für Gesundheit 
abgemahnt, weil er auf einer öffentlichen Veranstaltung als Vertreter der Industrie 
aufgetreten war. 2005 wurde seine Teilnahme am Werbefilm „Das streitbare Korn“ von 
Monsanto (zusammen mit seinem zukünftigen BVL-Kollegen und damaligen 
Wissenschaftler der RWTH Aache Detlef Bartsch) öffentlich gemacht.26 Buhk ist heute 
Leiter der Referatsgruppe Gentechnik im BVL.  

Marianna Schauzu wurde verdächtigt, unter einem Pseudonym Propaganda-Artikel für die 
Agro-Gentechnik geschrieben zu haben.27 Schauzu arbeitet heute im Bundesamt für 
Risikoforschung (BfR) in der Abteilung für Risikokommunikation und ist für die Kontakte 
zur Europäischen Zulassungsstelle EFSA (European Food Safety Authority) zuständig.  

Joachim Schiemann wurden 2005 Forschungsgelder verweigert, weil er nach Ansicht des 
zuständigen Ministeriums unter Renate Künast als leitender Beamter der BBA (die 
wesentlich an der Risikobewertung von gentechnisch veränderten Saaten beteiligt ist), 
nicht gleichzeitig selbst gentechnisch veränderte Pflanzen entwickeln sollte. Schiemann 
war zudem 1999 eines der Gründungsmitglieder des industrienahen Vereins FINAB, der 
sich aktiv an der Entwicklung und Freisetzung gentechnisch veränderter Pflanzen 
beteiligt.28 Erst nachdem dies im Bericht von Report Mainz 2005 öffentlich gemacht 
wurde und für Aufsehen sorgte, erscheint Schiemann nicht mehr auf der Mitgliederliste. 

Dieser kurze zeitliche Abriss zeigt, dass durch die bereits in der Kohl-Regierung 
geförderten engen Kontakte zwischen Industrie und Behörden letztlich dazu führten, wie 

                                                 

25 In Deutschland liegt die Fachexpertise für die Bewertung der ökologischen Risiken beim Bundesamt für 
Naturschutz (BfN, unterstellt dem Bundesministerium für Umwelt), während die zentrale 
Entscheidungsbehörde, das BVL, beim BMELV angesiedelt ist, Das BVL arbeitet in enger Abstimmung mit den 
anderen den BMELV „nachgeordneten“ Behörden BBA und BfR.  

26 ARD Magazin Report Mainz, 28.2.2005 http://umwelt.kommunikationssystem.de/news/Umwelt/Fw:-
%5BARD%5D-Zulassungsbeamte-traten-in-Werbevideo-f%FCr-Genmais-auf-K%FCnast-pr%FCft-
Befangenheit-von-Kontrollbeh%F6rden-16112.html 

27 Heidrun Graupner, Süddeutsche Zeitung, 6.12.2002 
28 Zarzer B (2005): Grüne Forschungsfeinde? Telepolis 31.03.2005. 

http://www.heise.de/tp/r4/artikel/19/19780/1.html 
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6. Anhang: Lexikon der in dem Bericht genannten Personen, Behörden, 
Institutionen sowie weiteren Organisationen und Forschungsprojekte 

6.1 Personen 

Klaus Ammann 

Studium & wissenschaftliche Arbeit: Studium an der Uni Bern (Schweiz). 1972: 
Dissertation zu Vegetationsgeschichte. 1976; Lektorat Geobotanisches Institut Uni Bern. 
seit 1996 Direktor des Botanischen Garten, Uni Bern. 2003: Forschungsjahr/Sabatical am 
Missouri Botanical Garden (USA). 2006: Pensionierung. 

aktuelle Position: 2006-08: Gastprofessor an der TU Delft, Ethics and Engineering, bei 
Piet van der Meer, wo auch das PRRI-Sekretariat angesiedelt ist. 

Mitglied in Kommissionen & Arbeitsgruppen: 1995-2007: Komitee für Biologische 
Sicherheit, Schweiz. 1998-2004: Vorsitzender des Expertenkommittees Plant 
Conservation des Europarats; 2002: Vorstandsmitglied Planta Europe. Leiter der 
Spezialistengruppe für Europäischen Artenschutz des IUCN. Mitglied der Eidgenössischen 
Fachkommission für die Biologische Sicherheit (EFBS, Schweiz). Mitglied im Schweizer 
National Fond. Mitglied der Kommission Grüne Gentechnik der Akademien der 
Wissenschaften. 

Teilnahme an Forschungsprojekten: 1999-2004: AIGM. 2004-08: SIGMEA Gene flow 
of maize in Europe. 2006-09: Science4BioReg: Ask Force und Koordination der 
wissenschafltichen Datenbank. Ask Force-Moderationen für PRRI und EFB. ABC-Datenbank 
IFPRI-PRRI zur Erstellung einer Übersicht von öffentlichen Forschungsaktivitäten weltweit. 

Mitglied in/Teilnahme an Lobby-Organisationen: 1998: Mitgründer des WGG.  

Mitglied der Geschäftsführung des EFB, Vorsitzender der Sektion Biodiversität und 
Redakteur der Zeitschrift Environmental Biosafety Research des EFB. Vorstandsmitglied 
von PRRI, sowie in den Arbeitsgruppen Public Sector Research und Future Issues. 
Gründer und Mitglied des Publikationsausschuss des ISBR. Mitglied der European Science 
Foundation (ESF) und Vorstandsmitglied des Projekts Assessment of Genetically Modified 
Plants (AIGM). Vorstandsmitglied von Gensuisse, einer Lobbyorganisation gegründet 
durch die pharmazeutische Industrie zur Förderung von gv-Lebensmitteln, mit Vertretern 
von u.a. Monsanto und Syngenta. Beiratsmitglied von Inter Nutrition, eines Schweizer 
Verein, gegründet zur Promotion der Gentechnik in dem u.a. folgende Firmen und 
Verbände Mitglied sind: Föderation der Schweiz, Nahrungsmittel-Industrien (FIAL), 
Hoffmann-La Roche AG, Monsanto, Nestlé Suisse S.A., Novartis, Novo Nordisk Ferment 
Ltd. und Unilever-Lipton Sais. 2004-06: Vorstandsmitglied von Africa Harvest, einer von 
Florence Wambugu gegründeten, US-Lobbyorganisation zur Einführung von GVO in 
Afrika. Beiratsmitglied des African Technolgy Development Forum. Experte bei AgBiotech 
für Risk Assessment and Public Perception of Biotechnology. Betreiber der ehm. Webseite 
Bio-Scope, finanziert von EuropaBIO. 2004: Mitglied des vorbereitenden Ausschuss der 
ABIC2004. 

2003 war Ammann zu einem Sabatical (Forschungsjahr) am Botanischen Garten Missouri 
(MBG), USA bei Prof. P. Raven. Der MBG wird durch Monsanto gesponsort und 
funktioniert seit 1989 als Sammler für Monsantos Bioprospecting-Aktivitäten. 2004 
publizierte Ammann einen durch Monsanto finanzierten Bericht „The impact of 
agricultural biotechnology on biodiversity“, bei dem neben Monsanto-Mitarbeitern auch 
Detlef Bartsch (RKI, jetzt BVL) als Reviewer explizit angegeben wird. 

Nach Angaben von LobbyWatch spielte Ammann zusammen mit C.S. Prakash eine 
führende Rolle im Verbreiten und Initiieren von Angriffen auf David Quist und Ignacio 
Chapela wegen ihres wissenschaftlichen Artikels zur gv-Kontamination von Mais in 
Mexiko.  

Unterzeichner von Aufrufen wie Declaration in support of protecting nature with high 
yielding farming and forestry, Stellungnahme des Internationalen Workshops zur Grünen 
Gentechnik der Akademienunion (2006), Petition in support of Indian farmers' right to 
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grow biotech crops and scientific field testing, Joint Statement in Support of Scientific 
Discourse in Mexican GM Maize Scandal (2002), ABIC2004 Manifesto (2004). 2000 
unterschrieb Ammann einen Open Letter to the United Nations Commission on 
Sustainable Development in dem gegen eine „needless over-regulation“ von GVOs wegen 
des „very real threat that an over-strict adherence to precautionary regulation could pose 
to both the environment and the well being of human populations around the world.“ 

Weiteres/Zitate: „Biotechnology will help to lower the negative impact of agriculture on 
biodiversity – that’s for sure.“ Stellungnahme auf der Monsanto-Webseite: Conversations 
about plant biotechnology.90 

Detlef Bartsch 

Studium & wissenschaftliche Arbeit: Studium der Biologie, Uni Göttingen. 1990: 
Dissertation zum Thema Pflanzenökologie an der Uni Göttingen. 1990-92: Postdoc TU 
Berlin, Ökosystemforschung und Vegetationskunde bei Prof. Sukopp (ZKBS-Mitglied 
1990-2006). 1992-97: Research Fellow RWTH Aachen, 1997-98: Research Fellow UCR, 
Prof. Ellstrand, Teilnahme an BMBF-Projekte zur Biologischen Sicherheitsforschung. 

RWTH Aachen: Bis zu seiner Emeritierung leitete Prof. Ingolf Schuphan den Bereich 
Biologie - Umweltforschung. Hier führte Bartsch als wissenschaftlicher Mitarbeiter von 
1992-2000 Freilandversuch mit gv-Zuckerüben der Firma KWS durch. Schuphan war 
Leiter verschiedener BMBF-Projekte zur Biologischen Sicherheitsforschung. Seit 1998 ist 
Bartsch Privatdozent an der RWTH und blieb dies als er 2003 am RKI angestellt wurde. 
Mit Wissenschaftlern der RWTH publiziert Bartsch Artikel, die im Zusammenhang mit 
Risikoforschung und BMBF-Projekten entstanden sind und betreut Doktorarbeiten im 
Themenbereich Ökologie und Gentechnik. 2007 wurde ihm von der RWTH der Titel 
Professor verliehen.  

aktuelle Position: Seit 2003 arbeitet Bartsch beim RKI unter Buhk und wechselte 2004 
mit ihm zum BVL infolge von Umstrukturierungen. Bartsch ist Leiter des Referats 404 
Koexistenz, GVO-Monitoring sowie Stellvertreter von Buhk als Leiter der Referatsgruppe 
Gentechnik. 2006 folgte sein RWTH-Kollege Gathmann ebenfalls ans BVL.  

Mitglied in Kommission & Arbeitsgruppen: 2003-09: Mitglied des EFSA-GMO-Panel; 
2006-07 Mitglied der EFSA-Arbeitsgruppen „Guidance for assessments of GMPs non-
food/feed“ und „Applications – Environment“. Als Mitglied des GMO-Panels war er bei der 
EFSA Entwicklung von Monitoringkonzepten. In Deutschland ist er Mitglied der BBA-
Arbeitsgruppe Anbaubegleitendes Monitoring, die u.a. Monitoringfragebögen für 
Landwirte ausgearbeitet hat.  
Bartsch ist Gutachter für Studien zur Biologischen Sicherheit, die durch deutsche 
Ministerien, das US-Landwirtschaftsministerium sowie das Schweizer Nationale 
Forschungsprogramm 59 finanziert werden. 

Teilnahme an Forschungsprojekten: 1992-2000: Freilandversuche mit gv-
Zuckerrüben an der RWTH Aachen. 1999-2004: AIGM - Assessment of the impacts of 
genetically modified plants. 2001-04: VRTP-IMPACT - Virus-resistant transgenic plants: 
ecological impact of gene flow. 2004-07: SIGEMA. 2006-09: Mitglied des 
Projektmanagementkommittees des EU-Projekts TRANSCONTAINER zur Entwicklung von 
Terminator-GVOs 

Mitglied in / Teilnahme an Lobby-Organisationen: Bartsch ist Mitglied der 
Lobbyorganisation EFB und dort möglicherweise seit 2002 im Vorstand der EFB-Sektion 
Biodiversität unter Klaus Ammann. Er ist Mitglied der ISBR, dessen Präsident Joachim 
Schiemann ist. Als Mitglied des IOBC/WPRS ist er einer der Ko-Autoren der aktuellen 
Publikation zum Tiered Approach als Grundlage der Risikoabschätzung von Effekten auf 
Nicht-Zielorganismen (2008).  

2000 starteten Bartsch und Schuphan einen Aufruf „Nicht die ökologischen Vorteile der 
grünen Gentechnik vernachlässigen.“ 2002 trat er im Werbevideo der 

                                                 

90 http://www.monsanto.com/biotech-gmo/asp/experts.asp?id=KlausAmmann  
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Gentechnikindustrie „Das streitbare Korn“ auf. Bartsch ist außerdem Mitglied der 
Gesellschaft für Pflanzenzüchtung, die durch den Bundesverband Deutscher 
Pflanzenzüchter gefördert wird. 

2004 agiert Bartsch (mit Hinweis auf seine Position beim RKI) als Reviewer eines 
Berichts, den Klaus Ammann mit Finanzierung von Monsanto schreibt. 

direkte und indirekte Beteiligung an Genehmigungsverfahren für GVO: In 
Deutschland ist Bartsch als Vertreter der BVL, der Bundesoberbehörde für die 
Genehmigung von Freisetzungen von GVO u.a., verantwortlich für die Genehmigung von 
Monitoringplänen. Auf EU-Ebene ist er als Mitglied der EFSA ebenfalls verantwortlich für 
die Beurteilung von GVOs sowie für die Beurteilung von möglichen Einwänden von 
Mitgliedsstaaten. In Deutschland ist Bartsch außerdem eng verbunden mit 
Wissenschaftlern der RWTH Aachen, die v.a. durch das BMBF finanzierte 
Forschungsprojekte zu Umwelteffekten von GVO durchführen, auf die er sich als BVL-
Vertreter wiederum bezieht. 

Weiteres/Zitate: Bereits 1995 erklärt Bartsch: „Es geht schon lange nicht mehr darum, 
ob wir die Gentechnik wollen oder nicht. Es geht vielmehr darum, wie wir sie wollen.“ 
2006, in einem Interview mit biosicherheit.de beschreibt Bartsch MON810 als „sicheres 
Produkt“: „Die Ergebnisse aus der BMBF-Sicherheitsforschung zu MON810 sind dem BVL 
bekannt. Nach Auffassung des BVL geben sie keinen Anlass für eine Neubewertung.“ 

Inge Broer 

Studium & wissenschaftliche Arbeit: Biologiestudium an der Uni Bielefeld. 1989: 
Dissertation. Seit 1993: Aufbau der Arbeitsgruppe Pflanzengenetik und Agrobiotechnolgie 
an der Uni Rostock. 

aktuelle Position: Seit 1996 an der Uni Rostock, seit 2001 Professorin für 
Agrobiotechnologie. Seit 2004 Durchführung von Freilandversuchen im AgroBioTechnikum.  

Uni Rostock: 2005-08 erhälten Broer, bzw. die Uni Rostock 1.876.490 Euro (Projekt -) 
Finanzierung durch das BMBF als Partner des BioOK Verbund.  

Neben Broer sind auch weitere Professoren der Uni Rostock als Gesellschafter der Firmen 
BioMath und BioOK, sowie Durchführung von verschiedenen Projekten mit GVOs beteiligt. 
Mit Heike Mikschofsky entwickelt eine Mitarbeiterin von Broer gv-Erbsen.  

Mitglied in Forschungsprojekten: 1995-98: Lysozym-Kartoffel: Wirkung transgener T4-
Lysozym-Kartoffeln auf Knöllchenbakterien. 2001-04: Methoden der Gen-Übertragung: 
Erzeugung Markergen-freier transgener Pflanzen mit Hilfe eines negativen 
Selektionsmarkers. 2005-08: Erzeugung Markergen-freier Rapspflanzen durch Nutzung 
des Cre/lox-Systems als Weiterführung von Schiemanns Projekt, das durch das BMVEL 
wegen möglicher Interessenkonflikte gestoppt wurde. 2001-05: Impfstoffproduktion in 
transgenen Pflanzen. 2005: Erprobungsanbau MON810-Mais. 2005-08: Entwicklung einer 
in-vitro-Methode zur Simulation von Verdauung und Resorption im Monogastrier, BMBF-
finanziert im Rahmen des BioOK Verbund. Freisetzung von gv-Raps und „Cholera-
Kartoffeln“ im AgroBioTechnikum. 

Mitglied in / Teilnahme an Lobbyorganisationen: 1999: Gründerin und 
Vorstandsvorsitzende von FINAB e.V. Gesellschafterin und Mitglied des Scientific Board 
von BioOK.  

Firmengründungen: 2003 gündete der Verein FINAB, dessen Vorsitzende Broer ist, die 
Firma biovativ zur Betreuung des AgroBioTechnikum in Groß Lüsewitz. 2005 gründete Broer 
mit anderen Gesellschaftern die Firma BioOK, die als Verbund durch das BMBF gefördert 
wird.  

Patente: Broer wird als (Mit-)Erfinderin von neun Patenten auf Gene angeführt, von 
denen vier durch Bayer Crop Science gehalten werden, drei durch die Hoechst AG, eins 
durch die Norddeutsche Pflanzenzucht, und eins durch die Erfinderin selbst. 
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Hans-Jörg Buhk 

Studium & wissenschaftliche Arbeit: Gärtnerlehre, Gartenbaustudium an der FH 
Berlin. 1972: Abschluss als Dipl.-Ingenieur. 1972-74: Wissenschaftlicher Mitarbeiter an 
der TU Berlin. 1974: Biologie- und Genetikstudium, TU Berlin; Diplomarbeit am MPI für 
Molekulare Genetik, Berlin-Dahlem. Promotion zur molekularen Genetik bei Bakterien; 
Wissenschaftlicher Mitarbeiter am MPI. 

aktuelle Position: 1982: RKI, Abteilung Virologie, um in Verbindung mit dem BMBF-
Projekt ZKBS die fachliche Kompetenz zu molekularer Genetik und Sicherheit der 
Gentechnik aufzubauen. Seit 1983: Arbeiten zur Sicherheit der Gentechnik und 
wissenschaftliche Begleitung der ZKBS. 1990: Aufbau der Abteilung „Biologische 
Sicherheit (Gentechnik)“ nach dem Inkrafttreten des Gentechnikgesetzes. 2004: Wechsel 
zum BVL nach Umstrukturierung der Zuständigkeiten. 

Mitglied in Kommission & Arbeitsgruppen: 1999 & 2000: Mitglied der deutschen 
Delegation zur Entwicklung des Cartagena-Protokols. 2003-06: Mitglied des EFSA-GMO-
Panels, seit 2006: Mitglied des EFSA-Expertenarbeitsgruppe „GMO Applications (Molecular 
Characterisation)“. Kooperationspartner im Europäischen Netzwerk GVO-Laboratorien. 

Mitglied in Forschungsprojekten: 2000-03: ENTRANSFOOD. 

Mitglied in Lobby-Organisationen: Mitglied im WGG. Mitglied des PRRI mit Hinweis auf 
das BVL. 

1996/97: Auftritte und Publikationen zur Unterstützung von Monsantos Einführung von 
gv-Soja auf den deutschen Markt. 2000: Unterzeichner der Erklärung „Scientist in 
support of agricultural biotechnology“ des Gentechnik-Lobbyisten C.S. Prakash, in dem 
u.a. gegen das Vorsorgeprinzip argumentiert wird. 2002: Abmahnung wegen eines 
öffentlichen Auftritts als Industrievertreter. 2002: Auftritt im Werbevideo „Das streitbare 
Korn“, in dem Buhk die ökonomischen Vorteile von gv-Mais anpreist. (Nach Angaben von 
Report Mainz lag eine offizielle Erlaubnis zum Auftritt in diesem Video vor.)  

2004: Mitarbeit im Steering Committee von ABIC2004 und Unterzeichner (mit Hinweis 
auf das BVL) des „ABIC2004 Manifestos“, in dem die Abschaffung „unnötiger Hürden“ für 
die Zulassung von GVOs gefördert wird, während Buhk als Leiter des Gentechnik-
Referats für die Einhaltung genau dieser bestehenden 'Hürden' verantwortlich ist.  

direkte und indirekte Beteiligung an Genehmigungsverfahren für GVO: Als Leiter 
des Referats Gentechnik der BVL ist Buhk zuständig für die Genehmigung von GVOs in 
Deutschland, darunter fallen auch so umstrittene Entscheidungen des BVL wie die 
Aussetzung der MON810-Genehmigung, bzw. deren Wiederaufhebung, die Produktion 
von gv-Saatgutkartoffeln als Freilandversuch oder Genehmigungen für Freisetzungen in 
der Nähe der Saatgutbank Gatersleben. 

Zitate: „Es liegen keine neuen, wissenschaftlich begründeten Erkenntnisse vor, die es 
rechtfertigen, unsere bisher zu MON810 geäußerte Maßnahmen gegen das 
Inverkehrbringen von MON810 zu begründen. (...) In meiner Zuständigkeit als Leiter der 
Abteilung Gentechnik kann ich die ergangene Weisung zur Einschränkung der 
Inverkehrbringensgenehmigung zu MON810 aus fachlichen Gründen nicht als richtig 
erachten.“ aus einer Email vom 26. April 2007, in dem Buhk sich gegen die Weisung des 
BMELV, die Zulassung von MON810 auszusetzen, wehrt. 

Hans Günter Gassen  

Studium & wissenschaftliche Arbeit: 1958-64: Chemiestudium, Uni Marburg; 1964-
66: Promotion Biochemie; 1967-69: Post-Doc Uni Göttingen, 1972 Habilitation. 

aktuelle Position: Seit 1973 Professor für Gehirnforschung Biochemie an TU Darmstadt, 
emeritiert seit 2004. 1986-89 arbeitete Gassen an der TU Darmstadt mit Jany zusammen 
an der Identifizierung von Genen. Gassen betreute u.a. die Dissertationen von Betreuung 
von Kristina Sinemus (1995) und Jens Katzek (2000, durchgeführt mit der Firma Planta.) 
Katzek ist z.Z. Geschäftsführer des Lobbyunternehmens BioMitteldeutschland.  
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wissenschaftliche Publikationen: Gassen hat nach eigenen Arbeiten ca. 300 Artikel 
und 10 Sachbücher veröffentlicht. Zu seinen Ko-Autoren zählen u.a. Sinemus und Minol 
(Genius). 

Mitglied in Kommissionen & Arbeitsgruppen: Redaktionsmitglied des Biotechnolgy 
Journal 

Mitglied in/Teilnahme an Lobbyorganisationen: 1998 war Gassen einer der 
Mitbegründer des WGG. 

Firmengründungen: 1993: B.R.A.I.N. GmbH 1998: Genius GmbH mit Sinemus und 
Minol. 1999: N-Zyme BioTec GmbH. 2000: ESPLORA GmbH. 

Patente: Gassen meldete verschiedene Patente an, u.a. für die Firma Merck. 

Klaus-Dieter Jany 

Studium & wissenschaftliche Arbeit: Biologiestudium. 1972: Promotion zu Genetik 
von magenlosen Fischen. 1980: Habilitation zur Genetik von Hornissen. 1974-86 v.a. 
Veröffentlichungen zur Genetik von magenlosen Fischen, Insekten und Baktieren. seit 
1982 außerplanmässiger Professor an der Uni Stuttgart. 1986-89:Zusammenarbeit mit 
mit Gassen an der TU Darmstadt, Institut für Biochemie zur Identifizierung von Genen. 
Wechselnde Lehraufträge an den Unis Darmstadt und Karlsruhe. 

aktuelle Position: Seit 1989 ist Jany an der Bundesforschungsanstalt für Ernährung 
(BFE) in Karlsruhe beschäftigt, seit 1992 als Leiter des Molekularbiologischen Zentrums 
(MBZ). Durch Umstrukturierungen wurde das BFE 2004 in BfEL umbenannt, seit 2008 ist 
es Teil des Max Rubner-Institut, Bundesforschungsinstitut für Ernährung und 
Lebensmittel (MRI). Janys Aufgabenbereich ist seit 1996 die Bewertung von 
Lebensmitteln aus gv-Pflanzen und von Enzymen aus GVOs für die 
Lebensmittelherstellung sowie Entwicklung von Nachweismethoden.  
Das MRI ist eine Bundesoberbehörde des BMELV, und durch die Umstrukturierungen liegt 
die Bewertung von gv-Lebensmitteln nun beim Institut für Mikrobiologie und 
Biotechnologie in Kiel, unter Leitung von Prof. Knut Heller. Jany wird im Juni 2008 in 
Rente gehen.91  

wissenschaftliche Publikationen (Auswahl): Jany veröffentlichte zwar 
wissenschaftliche Artikel zur Genetik von Insekten und anderen Tieren, und in den 
letzten Jahren auch zahllose eher popular-wissenschaftliche Artikel und Stellungnahmen 
auf der WGG-Webseite, aber mit Ausnahme einer Reihe von 3 Artikeln in 2006 gibt es von 
ihm keine wissenschaftlichen Artikel zu Gentechnik-Themen.  

In diesen Artikeln erscheint er als Ko-Autor von mehreren Wissenschaftlern von 
Monsanto, USA; der Erstautor war Doktorand im MBZ bei Jany: Rübelt MC*, Leimgruber 
NK*, Lipp M*, Reynolds TL*, Nemeth MA*, Astwood JD*, Engel KH & Jany KD (2006): 
Application of two-dimensional gel-electrophosis to interrogate alternations in the 
proteome of genetically modified crop. Journal of Agricultural and Food Chemistry 54, 
2154-61. *Product Safety Center, Monsanto Company, USA92 

Mitglied in Kommissionen & Arbeitsgruppen: Jany ist Mitglied verschiedener 
nationaler und internationale Organisationen und (Bei)Räte (u.a. OECD, WHO). Er ist 
Mitautor des Memorandumentwurfs der Akademien der Wissenschaften.  

Mitglied in Forschungsprojekten: Gutachter u.a. für die EU, die DFG, das BMBF und 
das BMWi. 

Mitglied in/Teilnahme an Lobby-Organisationen: Seit etwa 1992 veröffentlicht Jany 
von zahllosen positiven Artikeln über Gentechnik, z.T. als WGG-Vorsitzendem und/oder 
mit Hinweis auf das BfEL ohne das diese in jährlichen Publikationslisten des BfEL 
aufgeführt sind. Jany hat an an der Ausstellung Gen-Welten-Ernährung der Nestle-
Stiftung Alimentarium mitgearbeitet, er ist Autor von Broschüren des BLL., und 
Stellungnahmen von ihm sind in vielen Zeitungsbeilgern der Gentechnikindustrie und der 
                                                 

91 pers. Mitteilung. Dr. Rosa, MRI, 15.4.2008. 
92 http://pubs.acs.org/cgi-bin/abstract.cgi/jafcau/2006/54/i06/abs/jf0523566.html  
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PR-Agentur Shandwick zu finden. 1997 stellte er mit Gabriele Sachse, BioAlliance. den 
Stand der Forschung anlässlich von Monsantos Import von gv-Soja zusammen.  

1998 war Jany einer der Mitbegründer des Wissenschaftlerkreis Günen Gentechnik (WGG), 
dessen Vorsitzender er seit 2000 ist. Auf der Webseite des WGG publiziert er zahlreiche 
Papiere und Stellungnahmen. 2003/4 und 2007:initierte er für den WGG zwei offene 
Briefen an Bundesregierung und Bundestag zu Änderungen des Gentechnikgesetzes. Die 
Webseite des WGG wird von derselben Multimedia-Agentur gehostet, die auch die 
deutschen Monsanto-Webseiten und das Burson-Marsteller-Intranet betreut. 

Jany ist Beiratsmitglied von Innoplanta , und tritt bei Innoplanta-Veranstaltungen z.T. als 
Angestellter des BfEL auf, ohne dass dies in BfEL-Tätigkeitsberichten erwähnt würde. 
2006 übernahm er als Leiter des MBZ der BfEL eine Patenschaft für einen MON810-
Bauern in der Arbeitsgemeinschaft Innovativer Landwirte im Innoplanta (AGIL).  

direkte & indirekte Beteiligung an Genehmigungsverfahren: Jany ist beim MBZ 
zuständig für die Bewertung von Lebensmitteln und Zusatzstoffen aus GVO, sowie für die 
Entwicklung von Bewertungskriterien und Nachweismethoden.  

Patente: 1989 wird Jany zusammen mit Gassen und anderen als Mit-Erfinder eines Pa-
tent auf genmanipulierte Mikroorganismen (EP 388593) angegeben, das 1996 auch er-
teilt wurde. Patentinhaberin ist die Firma Röhm (Degussa), die mittlerweile zum Konzern 
evonik gehört. 
 
 

Joachim Schiemann 

Studium & wissenschaftliche Arbeit: 1969-73: Biochemie-Studium an der Uni Halle. 
1973-77: Promotion in Biochemie. 1976-91: Wissenschaftler am Institut für 
Pflanzenbiochemie und am Zentralinsitut für Genetik und Kulturpflanzenforschung in 
Gatersleben.  

aktuelle Position: Seit 1991 ist im Institut für Pflanzenvirologie, Mikrobiologie und 
biologische Sicherheit der Biologischen Bundesanstalt für Land und Forstwirtschaft (BBA, 
Braunschweig) beschäftigt. Seit 2008 ist das BBA durch Umstrukturierung Teil des Julius 
Kühn-Institut (JKI). Schiemann ist Leiter der Abteilung Gentechnik und Biologische 
Sicherheit, und berät so das BMELV in Fragen der Biologischen Sicherheit von GVO.  

Seit 1999 ist er Koordinator der BBA-Arbeitsgruppe Anbaubegleitendes Monitoring gentechnisch 
veränderter Pflanzen im Agrarökosystem, in der Wissenschaftler, Behördenvertreter und 
Firmenvertreter u.a. die Fragebögen zum Anbaumonitoring entwickelt haben, die durch 
den BVL-Bescheid vom April 2007 als unzureichend beurteilt wurden.  

Schiemann nimmt mit der BBA als Projektpartner an zahlreichen deutschen und EU-
Forschungsprojekten, u.a. auch zur Entwicklung eigener gentechnischer Methoden und 
Pflanzen teil. Er hat Lehraufträge an der TU Braunschweig und der Uni Lüneburg.  

wissenschaftliche Publikationen (Auswahl): Schieman J,1 Wilhelm R,1 Beißner L,1 
Schmidtke J2 & Schmidt K2 (2006): Data acquisition by farm questionnaires and linkage to 
other sources of data. Journal für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit 1(1), 
26-29. 1 BBA, 2 BioMath. 

Mitglied in Kommission & Arbeitsgruppe: 1996-99: OECD-Expertengruppe zur 
Harmonisation of Regulatory Oversight in Biotechnology. 2000-03: Mitglied des Scientific 
Committee on Plants (SCP) und seit 2003 Mitglied des EFSA-GMO-Panel; z.Z. Mitglied der 
EFSA-Arbeitsgruppen GMO-Applications-Environment, GMO-Guidance for the assessment 
of genetically modified plants used as a production platform for non-food products. 2004-
06 war er Mitglied der EFSA-Arbeitsgruppe zum Post-market Environmental Monitoring 
(PMEM), die sich u.a. mit der Entwicklung von Fragebögen zum Monitoring beschäftigte.  

2000-04 war Schiemann im Wissenschaftlichen Beirat Biosicherheitsforschung und 
Monitoring des BMBFs. Z.Z. ist er Treuhänder des Fraunhofer-Institut für 
Molekularbiologie und Angewandte Ökologie (IME), das sich u.a. mit der Entwicklung von 
Pharma-gv-Pflanzen beschäftigt.  
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Mitglied in Forschungsprojekten: 1999-2002: Koordinator Auskreuzung aus transgenem 
Mais und Quantifizierung der Auskreuzung (BMBF). 2001-04: Koordinator: 
Methodenentwicklung für das anbaubegleitende Monitoring (BMBF). Seit 2003 aktiv in 
European Technology Platform Plants for the Future  als Mitglied des Steering Committee, 
Co-Autor des Visionspapier und 2004: Co-Vorsitzender der Arbeitsgruppe Horizontal 
Issues. 2004-2007: Mitglied des Project Executive Committee des EU-Projekt SIGMEA. 
Seit 2005: Beiratsmitglied von GMO-Compass. 2005-09: Mitglied des Management Boards 
und Executive Committee des EU-Projekt CO-EXTRA. 2006-09: Koordinator von 
BIOSAFENET in Zusammenarbeit mit ISBR. 2006-09 Partner und Arbeitspaketleiter im EU-
PRRI-Projekt Science4BioReg. Einer von vier 'Informationsknoten' des Projektes 
GMORESCOM.  

Die Finanzierung eines Projektes von Schiemann, bei dem markerfreie  gv-Pflanzen 
entwickelt wurden, wurde 2004 durch das BMVEL gestoppt, um Interessenkonflikte zu 
vermeiden. Die Forschung wurde anschließend durch Inge Broer (Uni Rostock) 
weitergeführt (Projektverbund Methoden der Gen-Übertragung).  

Mitglied in / Teilnahme an Lobby-Organisationen: Seit 2004 ist Schiemann 
Präsident der International Society for Biosafety (ISBR) und Redaktionsmitglied von deren 
Zeitschrift Environmental Biosafety Research (EBR). Er ist Mitglied des IOBC/WPRS und 
Ko-Autor von dessen Publikation zum Tiered Approach (2008).  

1999 war Schiemann Gründungsmitglied von „FINAB - Verein zur Förderung innovativer 
und nachhaltiger Agrobiotechnologie in Mecklenburg-Vorpommern“. Nachdem seine 
Mitgliedschaft 2005 öffentlich wurde und für politische Diskussionen sorgte, ist er 
inzwischen auf der Webseite des Vereins nicht mehr als Mitglied angegeben.  

Schiemann ist Mitglied im WGG. 2004 trat er als Redner auf der ABIC2004 auf. 

direkte & indirekte Beteiligung an Genehmigungsverfahren: Die BBA (bzw. JKI) ist 
stellungnehmende Behörde bei der Zulassung von GVOs und sie berät das BMELV in 
Fragen der Biologischen Sicherheit von GVO. Als Leiter der BBA-Arbeitsgruppe 
Anbaubegleitendes Monitoring wirkt Schiemann maßgeblich an der Ausgestaltung von 
Kriterien für Monitoringpläne mit, bzw. hat mit Mitgliedern dieser Arbeitsgruppe (v.a. mit 
Kerstin Schmidt, BioMath) an dem Entwurf eines Fragebogens zum Monitoring gearbeitet. 
Als Mitglied des EFSA-GMO-Panels, beurteilt er auf EU-Ebene gv-Pflanzen, sowie die 
Einwände von Mitgliedstaaten. Schiemann ist aber auch als Entwickler von gv-Pflanzen, 
bzw. war als Mitglied des Vereins FINAB (der GVOs freisetzt und ein S1-Labor betreibt) 
selbst ein möglicher Antragsteller für Freisetzungsgenehmigungen. 

Weiteres & Zitate: „Nach bisher vorliegenden Daten gingen von den transgenen 
Pflanzen, die in den letzten fünfzehn Jahren in zehntausenden Freilandversuchen getestet 
und in den letzten Jahren auf 175 Mio ha kommerziel angebaut wurden, keine Gefahren 
für die Umwelt oder die Gesundheit des Menschen aus.“ (Akademie-Journal 1/2002). „Die 
Ausbreitung eines Transgens per se ist kein negativer Effekt. Die Sicherheit der 
eingeführten Gene wurde doch im Zulassungsverfahren sehr intensiv geprüft.“ (FAZ 
30.4.06) „Koexistenz von GVO-, konventionellem und Ökoanbau sowie -vermarktung ist 
möglich und notwendig“ (Vortrag 2002) 

Patente: 1996 meldete Schiemann als Erfinder und Eigentümer das Patent WO 
98016824 auf genmanipulierte Pflanzen mit fluoreszierenden Proteinen an. Ziel dieser 
gentechnischen Veränderung ist eine leichtere Identifizierung von gv-Pflanzen im 
Freiland. Das Patent wurde angemeldet nachdem Schiemann bereits 5 Jahre lang (seit 
1991) am der BBA beschäftigt war. Seit dem Jahr 2000 gilt der Patentantrag als 
zurückgezogen.  

Kerstin Schmidt 

Studium & wissenschaftliche Arbeit: Diplom-Mathematikerin. 

aktuelle Position: Schmidt ist gleichzeitig Geschäftsführerin von drei Firmen (BioMath, 
biovativ, BioOK), die unter derselben Adresse Servicedienstleistungen für Universitäten 
und Gentechnikfirmen rund um die Entwicklung, Freisetzung und Zulassung von GVOs 
anbieten, und mit Zulassungsbehörden zusammenarbeiten.  
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Schmidt ist außerdem im Vorstand des Vereins FINAB, der seinen Sitz ebenfalls unter der 
gleichen Adresse hat, der der 100% Gesellschafter einer dieser Firmen ist, und der selber 
aktiv an der Freilassung von GVOs beteiligt ist. 2007 arbeitet sie für BioMath an der 
Erweiterung des Monitoringplans für MON810 für Monsanto durch Einbeziehungen 
einiger, durch das BVL vorgeschlagener, Umweltbeobachungssysteme. 

wissenschaftliche Publikationen (Auswahl): Schmidt (BioMath) mit Schiemann 
verschieden Artikeln zu Fragebögen als Grundlage des anbaubegleitenden Monitorings 
publiziert, u.a.: Schiemann et al. (2006): Data acquisition by farm questionnaires and 
linkage to other sources of data. Journal für Verbraucherschutz und 
Lebensmittelsicherheit 1(1): 26-29.  

Das Konzept von BioOK wird vorgestellt in: Mikschofsky, Broer & Schmidt (2007): BioOK: 
One-stop agency for the risk assessment of genetically modified plants and derived food 
and feed. Journal of Biotechnology 131: 36-37. 

Mitglied in Kommissionen & Arbeitsgruppen: Schmidt ist Mitglied in BBA-
Arbeitsgruppe Anbaubegleitendes Monitoring und war als ad hoc-Expertin für die EFSA PMEM-
Workinggroup, in der ebenfalls an Fragebögen zum Monitoring gearbeitet wurden 
eingeladen.  

Mitglied in Forschungsprojekten: 2002: Projektpartner im Impfmöhre-Projekt. 2005-
08: Projektpartner und Kontaktperson für BMBF-Projekt Anbaubegleitendes Monitoring 
Teilprojekt 3. 2007/08: Entwicklung von gv-Kartoffeln (biovativ). 

Mitglied in / Teilnahme an Lobbyorganisationen: Schatzmeisterin von FINAB e.V. 

direkte & indirekte Beteiligung an Genehmigungsverfahren: Entwicklung von 
Monitoringverfahren zusammen mit Zulassungsbehörden (BBA-Arbeitsgruppe 
Anbaubegleitendes Monitoring, EFSA-ad-hoc-Expertin); Entwicklung von spezifischen 
Monitoringplänen für Gentechnikfirmen (Monsanto) auf Basis von Unterlagen, die durch 
das BVL bereitgestellt wurden; Dienstleister für die Prüfung und Zulassung von gv-
Pflanzen; Entwicklung von gv-Pflanzen, Antragstellerin für Freisetzungsversuche, bzw. 
angegeben als Dritte, die für die Broer/Uni Rostock Freisetzungen durchführen sollen; 
Betreiberin eines S1-Labor und eines Zentrum, in dem Freisetzungen für Dritte 
stattfinden sollen. 

Kristina Sinemus 

Studium & wissenschaftliche Arbeit: Studium der Biologie, Germanistik und 
Pädagogik an den Unis Münster und Kassel. 1991-95: Wissenschaftliche Mitarbeiterin am 
Zentrum für Interdisziplinäre Technikforschung (ZIT). 1995: Promotion zur Biologischen 
Risikoanalyse gentechnisch hergestellter herbizidresistenter Nutzpflanzen an der TH 
Darmstadt bei Prof. Gassen. 1995-98: Leitung der PR-Arbeitsgruppe des Instituts für 
Biochemie der TU Darmstadt.  

Aktuelle Position: 1998 Gründung der Beratungsfirma Genius und Tätigkeit als 
Geschäftsführerin. Konzeption und Gestaltung von Publikationen für Kunden aus 
Behörden und aus Gentechnikfirmen. Organisation und inhaltliche Gestaltung der 
Webseiten biosicherheit.de und gmo-compass.org. 

Mitglied in Kommissionen & Arbeitsgruppen: Mitglied der BBA-Arbeitsgruppe 
Anbaubegleitendes Monitoring 

Teilnahme an Forschungsprojekten: Projektträgerin des BMBF-Projekts 
Kommunikationsmanagement in der Biologischen Sicherheitsforschung, das für das BMBF 
die Forschungsergebnisse von BMBF-Projekten darstellt, und des vormaligen EU-Projekts 
GMO Compass, das u.a. Ergebnisse des EU-Projekts BIOSAFENET darstellt. Mitglied der 
deutschen Mirrorgruppe der Technology Platform Plants for the Future .  

Mitglied in / Teilnahme an Lobbyorganisationen: Seit 1997 organisiert Sinemus den 
Gesprächskreis Grüne Gentechnik (GGG). Sie ist Mitglied im Wissenschaftlerkreis Grüne 
Gentechnik (WGG). Auf internationaler Ebene ist Sinemus Mitglied des Website-Komitees 
des ISBR. Über Genius ist sie Mitglied des EFB und von BIO Deutschland, sowie Mitglied 
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in Innoplanta , an dessen PR-Arbeit und dem jährlichen stattfindenden Innoplanta-Foren 
Genius mitarbeitet. 

direkte und indirekte Beteiligung an Genehmigungsverfahren für GVO: 
Darstellung von BMBF-Forschungsergebnissen zur Risikoforschung von GVO; Teilnahme 
in der BBA-Arbeitsgruppe Anbaubegleitendes Monitoring, die Kriterien für Monitoringpläne 
entwickelt; zahlreiche Kunden, die selber GVOs entwickeln und Zulassungen anfragen; 
Mitglied im Innoplanta  e.V., der den ersten Versuchsanbau von MON810 durchführte und 
Mitglieder in der Entwicklung und dem Anbau von GVO unterstützt. 

6.2 Behörden 

BBA, JKI 

BBA – Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft: Bundesbehörde 
und Bundesforschungsanstalt des BMELV mit Sitz in Braunschweig und Berlin. Mitarbeiter 
u.a. Schiemann, Leiter des Institut für Pflanzenvirologie, Mikrobiologie und biologische 
Sicherheit, Mitarbeiter u.a. Kornelia Smalla. Die BBA ist Einvernehmensbehörde bei der 
Zulassung von GVO. Hauptaufgabe sind die Bewertung und Zulassung von Pestiziden und 
der Pflanzenschutz. Seit 1999: Federführende Organisation der BBA-Arbeitsgruppe 
Anbaubegleitendes Monitoring.  

JKI – Julius Kühn Insitut, Bundesforschungsanstalt für Kulturpflanzen: Seit 
1.1.2008 ist die BBA Teil des JKI, zusammen u.a. mit dem Bundesanstalt für 
Züchtungsforschung an Kulturpflanzen (BAZ) in Quedlinburg. Die BAZ setzte u.a. 2003-
06 in Groß-Lüsewitz gv-Raps frei. 

Finanzierung (u.a.): 2005-08: Finanzierung des BAZ Quedlinburg durch das BMBF als 
einer der Partner des BioOK Verbund: 238.058 Euro. 

BVL, RKI 

Robert-Koch-Institut (RKI): Das RKI ging 1994 als eigenständiges Institut aus der 
Auflösung des Bundesgesundheitsamt (BGA) hervor. Bereits innerhalb des BGA, war das 
RKI seit den 80er Jahren zuständig für Fragen der Gentechnik. 1982 wechselte Buhk vom 
MPI zum RKI, wo er die Abteilung „Biologische Sicherheit“ aufbaute. Mit Verabschiedung 
des Gentechnikgesetz 1990 war das RKI Sitz der Zentralen Kommission für Biologische 
Sicherheit (ZKBS). 2003 wechselte Bartsch von der RWTH Aachen zum RKI. Zum 1.1.2004 
wurde die Zuständigkeit für Gentechnik vom Bundesministerium für Gesundheit zum 
BMVEL übertragen. Aufgaben und Personen des RKI wechselten dabei zum BVL. 

Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL): Behörde 
des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV) 
mit Hauptsitz in Braunschweig; gegründet 2004 als Folge der Umstrukturierung der 
ministeriellen Zuständigkeiten für Gentechnik. Buhk und Bartsch sowie die ZKBS zum BVL. 
Hans-JörgBuhk ist Leiter der Abteilung Gentechnik, Detlef Bartsch ist Leiter des Referats 
404: Koexistenz, GVO-Monitoring und Stellvertreter von Buhk. 2006 kam mit Achim 
Gathmann ein weiterer Wissenschaflter der RWTH Aachen zum BVL. 

Entscheidungen des BVL: MON810-Mais: Der Stopp der Verkaufsgenehmigung von 
MON810 wird im April 2007 vom BMELV gegen Buhks Willen durchgesetzt, dokumentiert 
durch ein internes Email von Buhk an seinen Vorgesetzten, in dem er diese Entscheidung 
kritisiert. Im Dezember 2007 wird MON810 wieder zugelassen, ohne dass der erweiterte 
Monitoringplan, die im April gestellten Kriterien erfüllt.  

Amflora-Kartoffel: Im Mai 2007 genehmigt das BVL den Anbau von 155 ha gv-Kartoffeln 
zur Saatgutproduktion als „Freilandversuch“. Außerdem genehmigte das BVL unter Buhk 
so umstrittene Freilandversuche wie gv-Weizen und gv-Pharma-Erbsen in Gatersleben, 
sowie die sog. „Cholera-Kartoffeln“ von Broer (Uni Rostock, biovativ). 

BfEL, MRI 

BfEL - Bundesforschungsanstalt für Ernährung und Lebensmittel: 2004 
hervorgegangen aus der Zusammenlegung mehrerer Bundesforschungsanstalten, 
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darunter auch die Bundesforschungsanstalt für Ernährung (BFE), Karlsruhe. Mitarbeiter 
ist u.a. Jany, Leiter des Molekularbiologischen Zentrums (MBZ). Aufgabe des MBZ ist es, 
neuartige Lebensmittel und Lebensmittelzutaten und damit auch gv-Lebensmittel und -
zutaten zu bewerten.  

MRI - Max Rubner-Institut, Bundesforschungsinstitut für Ernährung und 
Lebensmittel: Seit 2008 ist das BfEL Teil des MRI, einer Bundesoberbehörde des 
BMELV. 

EFSA – European Food Safety Authority 

EFSA-GMO Panel 2006-09: Mitglieder: HA. Kuiper (Vorsizender), J. Sweet und S. 
Kärenlampi (Vice-Vorsitzende), HC. Andersson, S. Arpaia, D. Bartsch, NB. Hendriksen, J. 
Casacuberta,H. Davies,M. De Loose,L. Herman, J.I. Kryspin-Sørensen, I. Nes, N. 
Panopoulos, J. Perry, A. Pöting, J. Schiemann, W.Seinen, JM. Wal 

Vormalige Mitglieder: Buhk: GMO-Panel 2003-06,  

Arbeitsgruppe Post-market Environmental Monitoring (2004-06): Leiter: Bartsch; 
Mitglieder u.a. Schiemann; AdHoc-Experten u.a. Schmidt, Gathmann. 

6.3 Firmen 

AgroBioTechnikum 

Geschichte: Bau 2003-05. Nutzung seit 2005. Initiiert durch FINAB e.V. 
Wissenschaftliche Betreuung durch biovativ GmbH. Besitzerin: Gemeinde Sanitz. 
Betreiberin: BioConValley. Beirat: Landwirtschafts- und Wirtschaftsministerien Meck.-
Vorpommern, Gemeinde Sanitz, BioConValley und FINAB.  

Aktivitäten/Teilnahme an Forschungsprojekten: 260 ha landwirtschaftliche 
Nutzfläche für Freilandversuche, 1000m2 Gewächshausfläche und Lagerhalle für Saat- 
und Erntegut; 14 Mitarbeiter. Betreuung von Freilandversuchen mit zusätzlichen 
Serviceleistungen. 

Sitz von verschiedenen Laboren und Betrieben. u.a. Labore von biovativ und FINAB, 
Firmensitz von BioConValley. 2006: Freisetzung zum Studium von Auskreuzungsraten von 
gv-Raps. 

Teilnahme an Lobbyorganisationen: Initierung durch FINAB. Firmensitz von 
BioConValley.  

Finanzierung: durch das Land Meck.-Vorpommern (Landwirtschafts- und 
Wirtschaftsministerien: 5,43 Mio. Euro), EU und BMBF. Gesamtkosten vermutlich 10 Mio. 
Euro. 

BioMath 

Geschichte: Gründung 1990. 2005: Mitbegründer der BioOK GmbH. Geschäftsführerin 
seit 1993: Schmidt. Mitarbeiter: 6, Jahresumsatz: 200.000 Euro. Gleiche Büroadresse in 
Rostock wie biovativ, BioOK und FINAB. 

Aktivitäten/Teilnahme an Forschungsprojekten: 2001-05: Schmidt führt Interviews 
zum Gebrauch von Fragebögen zum Anbaumonitoring durch. Teilnahme an der BBA-
Arbeitsgruppe Anbaubegleitendes Monitoring. 2005-08: Durchführung eines Teilprojekts im 
BMBF-Projekt Anbaubegleitendes Monitoring. 2007: Entwicklung von erweitertem 
Monitoringplan für MON810 für Monsanto.  

2002: Impfmöhre. Projekt zur Etablierung eines Standorts für gv-Pharmapflanzen. mit Uni 
Rostock. 2003: OpiNet – Software zur optimalen Versuchsplanung fúr das gv-Monitoring. 
Durchführung von Freisetzungsversuche für Broer/Uni Rostock. 

Teilnahme an Lobbyorganisationen: Personelle und geteilte Büroadresse mit FINAB. 

Finanzierung/Kunden (Auswahl): Monsanto Agrar, Aventis CropScience, Pioneer Hi-
Bred, Syngenta Seeds, KWS; BBA (jetzt JKI); Bundesanstalt für Züchtungsforschung 
Quedlinburg (seit 2008 zusammen mit der BBA Teil des JKI). Uni Oldenburg, Uni Rostock.  




